
An die
TSG 1898 e.V.
Jagen 37
12527 Berlin

Unterschrift muss vor dem 1. Startsignal im Original vorliegen

Haftungsausschluss
Wernecke TSG Cup
1. und 2. Juni 2024

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den für das Regattagebiet vorgeschriebenen Führerschein besitze.

Ich erkläre mit meiner Unterschrift den im Anhang 1 beschriebenen Haftungsausschluss, auch im Namen des
Eigners und aller Crewmitglieder.

Ich bestätige hiermit, dass die Yacht in ausreichender Höhe haftpflichtversichert ist.

Ich bestätige hiermit, dass die gemeldete Yacht und die Mannschaft allen mit der Ausschreibung / Meldung
verbundenen Anforderungen und Vorschriften entsprechen.

Wertungsklasse
(Jolle, Jollenkreuzer, Kielboot)

Bootsklasse
(bzw. Bootstyp)

Segelnummer
(bzw. Yachtname)

Club
(ausgeschrieben)

Club DSV Nr.

Steuermann
(Familienname, Vorname)

Datum/Unterschrift
(bei Jugendlichen unter 18 Jahren
Unterschrift der Erziehungsberechtigten)



Anlage 1
zum Haftungsausschluss

1) Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie
fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine Mannschaft. Der
Bootsführer ist für die Eignung und das richtige seemännische Verhalten seiner Crew sowie für die Eignung und
den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich.

2) Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus
Sicherheitsgründen Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung
abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadensersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem
Teilnehmer, sofern der Veranstalter den Grund für die Änderung oder Absage nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig herbeigeführt hat.

3) Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art
und deren Folgen, die dem Teilnehmer während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung
durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei der
Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind,
beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.

4) Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit
beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden.

5) Soweit die Schadensersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der
Teilnehmer von der persönlichen Schadensersatzhaftung auch die Angestellten, Arbeitnehmer und Mitarbeiter,
Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge
bereitstellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im
Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt worden ist.

6) Die gültigen Wettfahrtregeln der ISAF, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das Verbandsrecht des
DSV, die Klassenvorschriften sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisung sind einzuhalten
und werden ausdrücklich anerkannt.

7) Fotos und Filme, die während des TSG-CUPs erstellt und aufgenommen werden, können von der TSG 1898
e.V. und deren Sponsoren für Auswertungs- und Werbezwecke sowohl in Print, Online und Social Media
verwendet werden. Durch unsere Unterschrift erklären wir uns einverstanden, dass Fotos, Videos und
Tonaufnahmen zu den oben genannten Zwecken verwendet werden dürfen.

8) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.


